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Rechtliche Grundlagen

Gesetz über die Gebäudeversicherung, den Brandschutz und die 

Elementarschadenprävention, die Feuerwehr und den Elementarschadenfonds 

(GVG)

Vollzugsverordnung zum Gebäudeversicherungsgesetz (GVV)

Reglement betreffend Feuerwehren und Löschwasserversorgung 

(Feuerwehrwesen-Reglement)



GVG (BGS 618.111)

§71 Ortsfeuerwehren

1 Jede Einwohnergemeinde hat eine Feuerwehr zu organisieren, auszurüsten und zu unterhalten.

§ 75 Feuerwehreglement

1 Die Einwohnergemeinden und Betriebe mit einer anerkannten Betriebsfeuerwehr haben ein 

Feuerwehrreglement zu erlassen. Dieses ist nach Anhörung der SGV vom Departement zu 

genehmigen

2 Die SGV regelt den Mindestinhalt des Feuerwehrreglements

§99 Übergangsbestimmungen

4 Die Feuerwehrreglemente sind an die Bestimmungen dieses Gesetzes innerhalb von zwei Jahren 

nach Inkrafttreten anzupassen



Feuerwehrwesen-Reglement  
(BGS 618.517)

§1 Kommandoakten

1 Die Kommandoakten beinhalten die Weisungen, welche die SGV gemäss §70 Absatz 3 GVG für 

die Feuerwehren erlässt.

§ 2 Feuerwehrreglemente (§75 Abs. 2 GVG)

1 Der Mindestinhalt der Feuerwehrreglemente ist in Anhang 1 geregelt



Muster-Feuerwehrreglement

Zustellung an: FW-Kdt und VSEG als Word Dokument

Inhaltsverzeichnis:

I. Auftrag und Organisation der Feuerwehr 

II. Dienst- und Ersatzabgabepflicht

III. Ausbildung

IV. Alarmwesen

V. Rapport- und Rechnungswesen

VI. Material, Bekleidung und Ausrüstung

VII. Einsatzdienst 

VIII. Versicherungswesen

IX. Amtszwang

X. Strafbestimmungen

XI. Rechtsschutz

XII. Schlussbestimmungen



Muster-Feuerwehrreglement

Neuerungen:

Organisation 

Feuerwehrstab versus Feuerwehrkommission

Abgrenzung zum Gemeindegesetz in Bezug auf den Begriff «Kommission»

Feuerwehrkommando

Kdt und Kdt Stv. bilden das Feuerwehrkommando



Muster-Feuerwehrreglement

Erlass und Revision von Gemeindereglementen

Gemäss dem Leitfaden des AGEM 



Muster-Feuerwehrreglement

Prozess für die Umsetzung

Bearbeiten des Reglements auf die Bedürfnisse der einzelnen Gemeinde

Zustellung an die SGV für die erste Vorprüfung

Rückmeldung an die Gemeinde

Beschliessen anlässlich der Gemeindeversammlung

Einreichen der genehmigten Version

Einholen der Genehmigung des VWD (SGV)

Zustellung des Entscheides an die Gemeinde



Kontakt

Bei Fragen:

markus.grenacher@sgvso.ch

032 627 97 61

mailto:markus.grenacher@sgvso.ch
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